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pronius Braut noch vor der Verehlichung ſtirbt? alſo „Hier
iſt zu unterſuchen, ob der Dispensgrund allein auf Sempronius
und nicht auch (vielleicht beſonders) auf ſeine nun verſtorbene rau
ſich bezogen hat Im erſteren Falle CEU dispenſirt wurde

passionum vehementiam) kann ohne weiters eine andere
Perſon heiraten. Im zweiten Falle, wenn die verſtorbene rau
die einzige oder Haupt⸗Urſache der Dispens war ſie, die
von ihm empfangen atte, heiraten zu können, 0  E EL eben Dispens
erhalten) rliſcht ieſelbe mit deren Tode, eS waäre denn, daß für
ihn im Dispensgeſuch wahrheitsgetreu waäre angeführt worden:
„probabile periculum frequentium transgressionum“.

Betreff etwa nothwendiger Dispenſen von Eheverboten de  D
bürgerlichen Rechtes 3 Iim oder canoniſchen Grad der
Verwandtſchaft oder ägerſ iſt zu beachten des
„Vor Abſchließung der Ehe iſt die C iber inderniſſe
von den Parteien ſelbſt (das will aber nicht agen perſönlich) und
unter eigenem Namen anzuſuchen. (Bei der Statthalterei, abgeſehen
von den Fällen, mn welchen die Bezirkshauptmannſchaft oder die
Gemeinde⸗Vorſtehung mn Städten mit eigenem Gemeindeſtatute be
rechtiget iſt dispenſiren oder theilweiſe vom Aufgebote, oder

Beibringung des Taufſcheines.) Wenn ſich aber nach chon ge⸗
ſchloſſener Ehe ein vorher Uunbekanntes auflösliches Hinderniß äußern
ſollte, können ich die Parteien auch Ur ihre Seelſorger und mit
Verſ

eigung thre Namens, die Lande Um Nachſicht
wenden

Durch eln ezember 1867 iſt den Landesſtellen
die ſtrengſte Genauigkeit bei Prüfung der Dispensgründe aufge
tragen und darf die Dispens UuL nach Beibringung des Zeugniſſes
über den Religionsunterricht, nach gehöriger Nachweiſung der übrigen

Abſchluſſe der Ehe nöthigen Eigenſchaften (auch der erlangten
kirchlichen en und nach Beſtätigung der Wahrheit der Dis
pensgründe ertheilt werden

Toleranzmüßiges Verhalten der Zuden beim Be
gegnen des hochwürdigſten gacramentes.

on Dr oſef Sym 2  Y, Domcapitular mn Olmütz.
Von einem Seelſorger aus Mähren iſt olgende Anfrage an

die Redaction der „Quartalſchrift“ gelangt:
„Wenn ein Prieſter mit dem Allerheiligſten zu einem Sterben  2  2

„den geht, muß auch ein Ude, benn ELr ſich nicht entfernen vill
„oder kann, das Haupt vor dem Allerheiligſten entblößen oder gilt
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„das nUuL von der Frohnleichnamsproceſſion?)? Wenn 14, bitte, nach
„welchem Geſetze, reſpective Paragrafen?“

Die Redaction hat dieſe Anfrage mir mit dem Erſuchen 3u⸗
eſendet, ich möchte dieſelbe zur Veröffentlichung m der „Quartal

ſchrift“ beantworten
wünſchte ſehr daß ich ſie beantworten könnte,

wie * dem frommen Gemüthe des hochw errn Frageſtellers und
dem religiöſen Sinne CV gläubigen Katholiken entſprechen würde;
allein bei dem gegenwärtigen Stande unſerer vaterländiſchen Civil  —
geſetzgebung, auf die * hier einzig und allein ankommt, kann die
Beantwortung leider nicht ſo ausſfallen. N. deßhalb ntſchloß ich
mich nuLr Uungern, dem Anſuchen der Redaction nachzukommen, und
gier alles dasjenige niederzuſchreiben, was ich diesbezüglich 3u
agen weiß

Dem errn Frageſteller gilt 8 reilich für ausgemacht, daß
der ꝗ

＋

Ude ver ſei, vor dem Allerheiligſten, wenn asſelbe bei
der Frohnleichnamsproceſſion an ihm vorübergetragen wird, das
au 3u entblößen, alls CETL ſich nicht entfernen will oder kann; EL

möchte wiſſen, ob der Ude auch ver  1  1e ſei, dasſelbe 3u
thun, das Allerheiligſte von dem Prieſter zu einem Sterbenden
getragen ird ade daß ES unterlaſſen hat, den Geſetz
paragrafen amhaft zu machen, welcher den Juden im erſteren
Falle zu einer derartigen Ehrenbezeugung vor dem Allerheiligſten
verpflichtet. Mir iſt ein nicht bekannt

Ein joſefiniſches Geſetz enthält allerdings eine ahin abzielende
orſ in Betreff der Akatholiken Es iſt dies das Geſetz

Auguſt 1784 Darnach 7  Aben die Akatholiken für die atholiſche
„Religion und ihre ebräuche öffentlich die möglichſte Ehrfurcht
13u bezeigen, bei katholiſchen Proceſſionen, Verſehung der Kranken,
„und wO ihnen onſt da Hochwürdigſte 3u Geſicht kommt, mit ab⸗
„Hgezogenem Hute vorüberzugehen, oder Iun beſcheidener Stellung deſſen
„Vorübertragung abzuwarten oder ſich gänzlich Iu entfernen.“

ES en  E aber die wichtige rage, ob leſe orſ auch
dermalen noch In Kraft ſteht, und ob ſich vorkommenden
Falles auf dieſelbe erufen dürfte?

Bekanntlich trat Oeſterreich mM neuereL Zeit In die ethe der
ſogenannten paritätiſchen Staaten und proclamirte die Gleichſtellung
der geſetzli anerkannten Kirchen und Religionsgeſellſchaften (ogl
Art 2, und des Staatsgrundgeſetzes 21 Dez 1861,
R.⸗G.⸗Bl Nr 142 ehedem beſtandenen Vorrechte der katho⸗
liſchen Kirche mußten demzufolge fortfallen, und das ſogenannte
interconfeſſionelle Geſetz vom 25 Mai 1868, R  2  G  Bl ſtrebt
ebenfalls die Herſtellung der Parität an, indem CS die intercon—
feſſionellen Verhältniſſe der Staatsbürger Iun den darin angegebenen
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Beziehungen nach dieſem oberſten rundſatze ordnet. Der Artikel
dieſes Geſetzes hat folgenden Ortlau

„Alle dieſen Vorſchriften widerſtreitenden Beſtimmungen der
„bisherigen Geſetze und Verordnungen, auf welcher Grundlage ſie

ruhen nd M welcher Form ſie erlaſſen ſein mögen, ebenſo wie
„allfällige entgegenſtehende Gepflogenheiten ſind, auch inſoferne ſie
„hier nicht ausdrücklich aufgehoben würden, fernerhin nicht mehr
A5zur Anwendung bringen.“

„Dies gilt insbeſondere von den Vorſchriften iber die religiöſe„Erziehung der in öffentliche Pflege genommenen Kinder.“
U dem Schlußalinea dieſes Geſetzartikels leuchtet rech

die Tendenz des citirten Geſetzes hervor. Jegliche ſtaatliche Bevor  2  —
zugung der katholiſchen Religion und Kirche aufhören; und
darum in alle ehemaligen geſetzlichen Beſtimmungen fernerhin
nicht mehr n Anwendung 3u bringen, welche dieſem oberſten Grund⸗—⸗
ſatze, und ſonach den un dieſem Geſetze enthaltenen Vorſchriftenwiderſtreiten.

Man darf alſo aus dem klaren Wortlaute dieſes Geſetzartikels
woh folgern, daß alle ehedem beſtandenen, die interconfeſſionellen
Verhältniſſe der Staatsbürger normirenden geſetzlichen Beſtimmungen,
E jenen Vorſchriften nicht widerſtreiten, eil ſie nicht die Bevor  2  ·

der katholiſchen Religion und Kirche, ondern AuV den Con
eſſionellen Frieden, das friedliche Mit und Neheneinanderleben
der Angehörigen der geſetzlich anerkannten Kirchen und Religions⸗
geno ſchaften bezielen, durch jenes eſe nicht auſgehoben wurden,
ondern auch derzeit noch n voller eſtehen. Einen
Schluß zieht n der That Aichner, da In ſeinem Compendium
juris Eeclesiastici. dit. III bag 162 alſo ſchreibt: „Econtra
Ae tolerantiae leges. quae mutuum t pacificum (COnfessionum
Comnmerceium Concernunt., hodieque Valorem SuUuIII retinere I
sendae sunt;“ und Mn der Anmerkung jene Beſtimmung des Geſetzes
vom ug 1784, belangend das etragen der Andersgläubigenbeim Begegnen des Hochwürdigſten Gutes, namentlich als eine der
artige nführt

So richtig dieſe Schlußfolgerung zu ſein eint, glaube ichdennoch nicht, daß auch heutigen age noch von den Anders
gläubigen Im Grunde des bezogenen Geſetzes vom Ugu 1784
verlangen dürfte, daß ſie beim Begegnen des Hochwürdigſten ent⸗
weder das au entblößen oder ſich entfernen. So viel wenigſtensſteht feſt, daß die einſchlägigen Militärgeſetze dem nicht katholiſchenoldaten eine derartige Pflicht nicht auferlegen, owie daß auch die
Civilgerichte eine derartige Ver

Auguſt 1784 herleiten.
pflichtung nicht aus dem Geſetze
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Im Jahrgange 1883 der „Quartalſchrift“ auf 376
finden ich die Beſtimmungen des Dienſt⸗Reglements vom I 1873
und des Exercier-Reglements vom J 1874 zuſammengeſtellt, E  e
hinſichtli der Haltung des Militärs für den Fall gelten, als
demſelben das Hochwürdigſte 3u Geſichte ommt. Darnach müſſen
Im Gliede, auf en und Poſten die Soldaten (ohne Unterſchie
der Religion und Confeſſion) vor dem Hochwürdigſten die Ehren⸗
bezeugung vorſchriftsmäßig leiſten, und gemäß Ner 635 des
Dienſt-Reglements ſogar zur Nachtzeit, nämlich „M der Zeit von
der Retraite bis zur Tagwache“ 3u welcher Zeit der Prieſter das
Hochwürdigſte Ut nur zu einem Sterbenden zu tragen eg
Anders jedoch lautet die dießbezügliche Vorſchrift für den einzelnen
nicht katholiſchen Soldaten außer Dienſt Der de Dienſt⸗
Reglemen ſchreibt alſo vor: „Beim Begegnen de Hochwürdigſten
benehmen ſich einzelne Militär⸗Perſonen katholiſcher eligion nach
dem Gebrauche ihres itus, Andersgläubige bei ähnlichen Anläſſen
nach den Cultus

Vorſchriften ihrer Religion.“ Während demnach
die Iu der „Quartalſchrift“ beigefügte Auslegung dieſes Paragrafes
rückſichtlich des einzelnen katholiſchen Soldaten außer Dienſt dahin
lautet, derſelbe habe beim egegnen des Hochwürdigſten Gutes 3u
frontiren, Gebete niederzuknien und die Mütze abzunehmen;
ird hingegen betreffs des einzelnen nicht katholiſchen Soldaten
außer Dienſt dortſelbſt ausdrücklich bemerkt, daß EL 3u dieſer ren⸗
bezeugung nicht ver  1 ſei, daß EL jedo u dieſem Falle jeden⸗
alls entweder ſich aus dem Geſi

reiſe des Hochwürdigſten ent.  —
fernen, oder aber eine achtungsvolle Haltung 3u beobachten habe
Das Letztere ird aus de Dienſt⸗Reglements gefolgert, welcher
alſo lautet „Die Gottesfur iſt die Grundlage eines moraliſchen
Lebenswandels und eine Anweiſung zur reuen Erfüllung der Pflicht

äber religiöſe egenſtände oder Verunglimpfung erſelben iſt
ebenſo, wie Alles, was eine Gehäſſigkeit zwiſchen den verſchiedenen
Glaubensgenoſſen hervorrufen könnte, 3u vermeiden. Der Soldat
ſoll demnach die Achtung, welche jeder religiöſen Ueberzeugung
gebührt, bei einer Gelegenheit verletzen, ſie vielmehr jederzeit würdig
zum Ausdrucke bringen. Dieſer Geſichtspunct iſt auch für das Ver
halten des Militärs bei der Betheiligung religiöſen Feſtlichkeiten
maßgebend

die Achtung, welche der religiöſen Ueberzeugung der
Katholiken gebührt, darf der einzelne Soldat moſaiſ Religion
außer Dienſt beim egegnen des Hochwürdigſten nicht verletzen, ſoll
ſie vielmehr würdig 3zUum Ausdrucke bringen, und zwar laut
des Dienſt-Reglements „nach den Cultusvorſchriften ſeiner Religion“,
we ihm Iu der Synagoge das Haupt 3u entblößen verbieten;
weßhalb man im Grunde des Militärgeſetzes von ihm wohl kaum



— 786 —

ordern kann, daß beim egegnen des Hochwürdigſten ſein au
enthlö

Die Verpflichtung eines Juden des Civilſtandes, daß EL beim
Begegnen des Hochwürdigſten gleichviel ob anläßlich der Frohn⸗
eichnamsproceſſion oder eines Verſehganges auch nich
da Haupt entblöße, doch ich anſtändig betrage, kann vor den

Civilgerichten dermalen dedueirt werden Aus 303 des
Strafgeſetzes 27 (ai 1852, R.⸗G.⸗Bl W 117, welcher
alſo autet

„Wer öffentli oder vor mehreren Leuten, oder n ruck
„werken verbreiteten bildlichen Darſtellungen oder riften die ehren,
„Gebräuche oder Einrichtungen einer Im Staate geſetzli anerkannten
„Kirche oder Religionsgeſellſchaft verſpottet oder herabzuwürdigen
＋ ſucht, oder einen Religionsdiener derſelben bei Ausübung gottes⸗
„dienſtlicher Verrichtungen beleidigt, oder ſich ähren ihrer öffent⸗
IE  en Religionsübung auf eine Jum Aergerniß für Indere geeignete
*

elſe unanſtändig beträgt, macht ſich, inſoferne dieſe Handlungs—
„weiſe nicht das Verbrechen der Religionsſtörung bildet 122),
„eines Vergehens ſchuldig, und Oll mit rengem Arreſte von einem
„bis 3u ſechs Monaten geſtra werden.“

Nach dieſem wurde wie im Wiener Diöceſanblatte,
J 1882, 106 owie auch Iu der Quartalſchrift, J 1882,

617 mitgetheilt wird eln gewiſſer Emanuel (ob Ude
oder Akatholik, wird nicht geſagt, NuLr einen Andersgläubigen nennt
er ſich Landesgerichte n Wien mit Urtheil September
1881, 32.29 des Vergehens der Beleidigung der katholiſchen
Kirche deßhalb ſchuldig erkannt, weil ſich die Frohnleichnams—
proceſſion mit beharrlich bedecktem Haupte herandrängte. Derſelbe
0  e ſich nämlich abſichtlich nit aufgeſetztem Hute MN das den
andächtigen Theilnehmern der Frohnleichnamsproceſſion gebildete
Spalier vorgedrängt, dort inmitten der mit entblößtem Haupte
der Religionsübung beiwohnenden Andächtigen ungeachtet aller Ab
mahnungen in herausfordernder Weiſe den Hut auf dem
chalten und nachdem CETL ihm den Umſtehenden herabgeſchlagen
worden war, wieder aufgeſetzt und verharrte in dieſem eine offene
Mißachtung der Religionsübung kundgebenden Benehmen dann,
als ETL von einem Sicherheitsorgane auf das Unziemliche ſeines
Betragens aufmerkſam emacht ud Erlmahn worden war, entweder
den Hut abzunehmenu, oder ſich hinter dem Gedränge der Andächtigen
3u entfernen. Dieſes ſein Geſammtbenehmen hat nach Annahme C8
erſten Richters Aergerniß hervorgerufen.

Gegen das *  el des Landesgerichtes hat Emanuel eine
Nichtigkeitsbeſchwerde beim oberſten Gerichts⸗ als Caſſationshofe
eingebracht, un ſtützte dieſelbe darauf, daß die ihm zur Laſt fallende
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That durch unrichtige Geſetzesauslegung einem Strafgeſetze unter⸗
worfen worden ſei, welches darauf keine Anwendung ndet; denn
nicht 303 St G., ſondern Artikel des Staatsgrundgeſetzes
vom 24 Dezember 1867, R.⸗G.⸗Bl Nr 142 ſollte hier angewendet
werden Nach dieſem onnte überhaupt nicht, um ſo weniger
aber als Andersgläubiger einer kirchlichen andlung verhalten
werden. Nun erſcheine aber das nehmen des Hutes während einer
Religionsübung als eine der Religionsübung dargebrachte Verehrung,
ſomi al Theilnahme einer kirchlichen Handlung. (V.  udem
alſo den Hut nicht abnahm und iedur die Theilnahme an einer
kirchlichen Handlung verweigerte, habe Er ledigli Een ihm zuſte⸗
hendes Recht ausgeübt, und könne für das adurch hervorgerufene
Aergerniß nicht verantwortlich gemacht werden

Der oberſte Gerichts⸗— als Caſſationsho hat jedoch mit
Entſcheidung 2 Dezember 1881, dieſe Nichtigkeits-
beſchwerde des Emanuel verworfen und Iu der Begründung
dieſer Entſcheidung die Ausführungen esſelben für unhaltbar Tklärt
Denn die 8  (chtung, 2  6 einer Religionsübung bezeugt wird, ſei
mit dem Anſchluſſe dieſe Uebung, alſo mit der Theilnahme an
einer kirchlichen Handlung keineswegs gleichbedeutend, und QAus der
Geſtattung, ſe als Glaubensgenoſſe den Religionsübungen fern
3u bleiben, önne die efugniß, ſich während derſelben auf eine zum
Aergerniſſe für Andere geeignete Weiſe unanſtändig zu betragen,
gewi nicht abgeleitet werden Es könne nicht zweifelhaft ſein, daß
der Angeklagte durch ſein Geſammtbenehmen den uſtand, die
Un Sitte und ebrau vorgeſchriebene Form des Verhaltens im
äußeren erkehre, gröblich verletzt hat und daß ſein etragen das
religiöſe Gefühl der Andächtigen erletzen, alſo Aergerniß zu
Erregen, geeignet geweſen ſei Der mſtand, daß ein Anders
gläubiger ſei, ändere ni der Sache, weil der 303 S
zwiſchen den einzelnen geſetzli anerkannten Kirchen oder Religions⸗
genoſ enſchaften nicht unterſcheidet, ſo daß C8 gleichgiltig ſei, ob der
Thäter die ihm zuv Laſt fallende Handlungsweiſe, we  e das bezeichnete
Vergehen bildet, gegenüber ſeiner eigenen oder einer fremden Kirche
oder Religionsgenoſſenſchaft begeht. Dieſem nach könne von einer
unrichtigen Geſetzanwendung bei Verurtheilung des Angeklagten wegen
Vergehens des 8 303 St keine Rede ſein

A dieſer Begründung geht hervor, daß die Civilgerichte
die Verpflichtung eines Andersgläubigen (Akatholiken oder Juden),
bei einer katholiſchen Religionsübung (und als eine olche muß doch
unſtreitig auch enn Verſehgang aufgefaßt werden) das au zu
entblößen, nicht etwa aus einem Geſetze, und namentlich nicht aus
dem Geſetze Auguſt 1784, ſondern lediglich Qus dem
gebotenen Anſtande, aus der Ur und ebrau vor

7—  O
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geſchriebenen Form des Verhaltens Im äußeren erkehre, ableiten,
und eine gröbliche Verletzung dieſes ſchuldigen Anſtandes beſon⸗
ders enn überdies die begleitenden Umſtände erſchwerend ſind, als
geeignet erkennen, das religiöſe Gefühl der Katholiken 3u erletzen,
alſo ein Aergerniß 3u Erregen.

itte Emanuel ſich nicht mit beharrlich bedecktem Haupte
an die kirchliche Proceſſion herangedrängt, ondern wäre CEL ruhig
ſeines Weges der Proceſſion vorübergegangen, würden die
erichte, wenn EL auch den nicht abgenommen ätte, dennoch
ſein Verhalten kaum als enn Aergerni erregendes und unanſtändiges
Betragen aufgefaßt aben, da nicht da bloße Nichtentblößen de
Hauptes, ondern ſein Geſammtbenehmen nach threr Auffaſſung den
Anſtand verletzte und Aergerniß erregte.

Darum muß der atholiſche Seelſorger, bevor ſich entſchließt,
einen ꝗ

(V.

Uden deßhalb gerichtlich belangen, eil vor dem Aller  2
heiligſten das au nicht entblößt hat, alle begleitenden Umſtände
genau In Betracht ziehen. Er muß ferner den Juden dem Namen
nach genau kennen, muß im Stande ſein, Zeugen 3u produciren,
E bereit wären, vor Gericht Unter Eid zu deponiren, daß das
Betragen des V  .  juden unanſtändig und Aergerniß erregend war
Auch muß bh erwägen, ob anzuhoffen ſei, daß der betreffende
Richter das Geſammtbenehmen des AY  V  Uden als unanſtändig und
Aergerniß erregend erkennen werde, denn „Plus prodest favOr Iu-
dicis, Juall GXtUS Clarus C(C0dieis.“ Allerdings liegt die ange  2
führte Entſcheidung des oberſten Gerichts⸗ als Caſſationshofes

23 December 1881 vor; aber ieſelbe gilt uNuLr für jenen
Concreten Fall, hat ammt ihrer Begründung für die Untergerichte
keineswegs die Bedeutung eines bindenden Geſetzes oder nur
einer authentiſchen Geſetzesinterpretation, ondern iſt für dieſelben

ein Fingerzeig, daß ſie in analogen Fällen ebenſo judiciren
ſollen, indem anſonſten, gegen ihre Entſcheidung die Berufung
ergriffen wird, der berſte Gerichts als Caſſationshof der Con⸗
equenz halber ihr Urtheil annulliren, beziehentlich abändern mu

aber ein gegebener Fall demjenigen, iber welchen der
oberſte Gerichtshof Unterm 27 December 1881 entſchieden hat,

analog ſei, darüber erkennen wieder die Gerichte
Wenn 0  Cu auch ein zude vor dem Allerheiligſten, wo immer

ihm dasſelbe zu Geſichte ommt, nd namentlich venn der Prieſter
mit demſelben 3u einem Sterbenden geht, da au nicht entblößt,
und überhaupt nicht eine achtungsvolle Haltung annimmt, ird
dennoch M den weitaus meiſten Fällen CS paſtoralklug ſein, daß
der Seelſorger ui die Klage anſtrengt, ſich vielmehr dem
gegenüber ſo verhält, wie die Kirche überhaupt, von welcher der
ru gilt „Eeclesia multa VIdeb, guae 0¹1 probat, et.


